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  Betriebsveranstaltungen 

 
   Definition 

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf 
betrieblicher Ebene, die gesellschaftlichen Cha-
rakter haben und bei denen die Teilnahme allen 
Betriebsangehörigen offen steht, z. B. Be-
triebsausflüge, Weihnachtsfeiern, bestimmte Ju-
biläumsfeiern. 

Die Ehrung von Jubilaren bei Ausscheiden aus 
dem Betrieb auch unter Beteiligung anderer Ar-
beitnehmer ist keine Betriebsveranstaltung, son-
dern ist gesondert zu prüfen. 

Zuwendungen des Arbeitgebers im Rahmen einer 
herkömmlichen üblichen Betriebsveranstaltung 
werden im überwiegenden betrieblichen Interes-
se des Arbeitgebers erbracht und gehören des-
halb nicht zum Arbeitslohn. 

Begriffe 

Der Begriff der „üblichen Zuwendung“ wird durch 
eine Freigrenze von 110 € (einschließlich Um-
satzsteuer) je Veranstaltung und Arbeitnehmer 
definiert. 

Dauer und Anzahl 

Eine Betriebsveranstaltung ist üblich, wenn es 
sich um eine ein- oder mehrtägige Veranstaltung 
handelt und wenn nicht mehr als zwei Veranstal-
tungen jährlich durchgeführt werden.  

Dritte und jede weitere Betriebsveranstaltung 

Bei der dritten und jeder weiteren Betriebsveran-
staltung handelt es sich beim Arbeitnehmer um 
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Abzustellen ist da-
bei auf die Zahl der Veranstaltungen und nicht 
auf die Zahl der Teilnahmen durch den einzelnen 
Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber hat jedoch ein 
Wahlrecht, aus mehreren Betriebsveranstaltun-
gen im Kalenderjahr die üblichen zu bestimmen. 

Prüfung der Freigrenze von 110 € 

Bei der Prüfung der Freigrenze von 110 € (ein-
schließlich Umsatzsteuer) je Arbeitnehmer sind 
die üblichen Zuwendungen mit einzubeziehen. 
Übliche Zuwendungen bei einer Betriebsveran-
staltung sind die Gewährung von Speisen, Ge-
tränken, Tabakwaren, Süßigkeiten; die Übernah-
me von Beförderungskosten; Aufwendungen für 
den äußeren Rahmen z. B. Saalmiete, Musik 
usw.; Übernachtungskosten; die Überreichung
von Geschenken ohne bleibenden Wert, z. B. 
Weihnachtspäckchen.  

 

Betragen die Aufwendungen des Arbeitgebers 
für die üblichen Zuwendungen nicht mehr als 
110 € je Arbeitnehmer, so sind diese steuer-
und beitragsfrei. Wird der Betrag von 110 € 
überschritten, so ist der gesamte Betrag steuer-
und beitragspflichtig. Bei der Prüfung der 110 €-
Grenze ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.  

Bei der Prüfung der Freigrenze ist außerdem zu 
beachten, dass Zuwendungen an Angehörige 
oder Gäste des Arbeitnehmers dem Arbeitneh-
mer zuzurechnen sind. 

Sachgeschenke im Rahmen der Betriebs-
veranstaltung 

Werden im Rahmen einer Betriebsveranstal-
tung Sachgeschenke an den Arbeitnehmer ab-
gegeben, so sind diese wie folgt zu behandeln: 

Geschenke bis 40 € (einschließlich Umsatz-
steuer) sind in die Prüfung der 110 € Freigrenze 
einzubeziehen. 

Geschenke im Wert von mehr als 40 € sind 
stets steuerpflichtig; sie sind bei der Prüfung 
der 110 € Freigrenze nicht zu berücksichtigen.  

Besteuerung der steuerpflichtigen Zuwen-
dungen mit 25 % 

Soweit Zuwendungen aus Anlass einer Be-
triebsveranstaltung zum Arbeitslohn gehören, 
weil es sich nicht um eine herkömmliche (übli-
che) Betriebsveranstaltung handelt oder um 
Zuwendungen, die bei einer Betriebsveranstal-
tung nicht üblich sind, kann die Lohnsteuer mit 
einem Pauschalsteuersatz von 25 % festge-
setzt werden. In diesem Fall sind die Zuwen-
dungen beitragsfrei in der Sozialversicherung. 

Bei Geschenken, deren Gesamtwert 40 € über-
steigt,  muss zusätzlich beachtet werden, dass 
die Geschenke aus Anlass – nicht nur bei Ge-
legenheit – einer Betriebsveranstaltung über-
reicht werden. Zuwendungen aus Anlass sind 
nur solche, die den Rahmen und das Pro-
gramm der Veranstaltung betreffen. 

Barzuwendungen, deren Verwendung für die 
Betriebsveranstaltung nicht nachgewiesen wer-
den kann, können nicht mit 25 % pauschaliert 
werden. Diese Zuwendungen müssen individu-
ell versteuert werden und sind damit auch sozi-
alversicherungspflichtig. 

 

 

  

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner: 

 

Bernhard Winkler 

Steuerberater 

Tel.: 0841 96508 0 

Fax: 0841 96508 11 

bernhard.winkler@ 

mtg-group.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! 
info@mtg-group.de, www.mtg-group.de 
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